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Sehr geehrte Studierende, 

das Curriculum des MA DaF/Z Version 2008 ist mit dem 30.11.2019 ausgelaufen. 
Alle Studierenden, welche das Studium bis dahin nicht erfolgreich abgeschlossen hatten und als 
ordentliche Studierende gemeldet waren, wurden mit dem 01.12.2019 automatisch in das neue 
Curriculum Version 2017 unterstellt. 
 

Damit Ihre Leistungen aus dem ausgelaufenen Curr. in das 
aktuelle übertragen werden, müssen Sie: 

 das korrekt ausgefüllte und unterschriebene Formular "Eintraging von Leistungen MA 

DaF/Z Version 2008 in den MA DaF/Z Version 2017 gem. AVO Nr. 161", 
 
(halten Sie sich beim Ausfüllen des Formulars an die Anerkennungsverordnung Nr. 

161 und geben Sie unbedingt die LV-Nr., Datum und Note der Leistungen aus Ihrem 
ausgelaufenen Studium an) 

 

 an das Kontaktformular senden. 

 
Weitere Informationen zu Ablauf und Dauer 

 Nach Eingang Ihres Antrags wird Ihr Antrag zur Eintragung der Leistungen überprüft und 

manuell von den Mitarbeitenden der SSSt in Ihr neues Studium übertragen. 

 Da der Umstieg durch die Anerkennungsverordnung Nr. 161 reguliert ist, erhalten Sie 
hierfür keinen Bescheid. 

 

 Beachten Sie, dass dieser Ablauf je nach Aufkommen, mehrere Wochen in Anspruch 

nehmen kann. 

 Wir empfehlen den Antrag jedenfalls zu kopieren, sodass Sie die eingetragenen 

Leistungen nachher kontrollieren können und einen Überblick darüber haben, welche 
Leistungen wofür verwendet wurden. 
 

 Falls Leistungen fehlen oder falsch eingetragen wurden, melden Sie sich bitte direkt 
über das Kontaktformular. 

FAQ 

Verliere ich Leistungen/ECTS durch die Unterstellung? 

 Ja, nicht alle ECTS bzw. Leistungen werden äquivalent in das neue Curriculum 

übernommen. Die meisten Studierenden müssen Leistungen/LV bzw. Seminararbeiten im 

neuen Curriculum nachbringen. 

Worauf muss ich beim ausfüllen des Antrags auf Eintragung achten? 

 Modul 1 – UE Orientierung über Handlungsfelder 

Entweder GFP 1.1 ODER GFP 1.3 und GFP 1.4 

 Modul 3 – SE Modelle, Angebote & Curricula 

Entweder 4.1 und 4.3 zu je 3 ECTS ODER 4.1. oder 4.3. mit 6 ECTS 

 Modul 5 – SE Bildungswissenschaftliche Grundlagen… 

3.1. / 3.3. / 3.4 plus Zusatzleistung ODER korrektes SE lt. neuem Curr. mit 6 ECTS  

https://spl10.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_spl10/Formular_UNTERSTELLUNG_NEUES_CURR/Umstieg_DaF_Z_Alt_auf_Neu.pdf
https://spl10.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_spl10/Formular_UNTERSTELLUNG_NEUES_CURR/Umstieg_DaF_Z_Alt_auf_Neu.pdf
https://mtbl.univie.ac.at/storage/media/mtbl02/2016_2017/2016_2017_161.pdf
https://mtbl.univie.ac.at/storage/media/mtbl02/2016_2017/2016_2017_161.pdf
https://spl10.univie.ac.at/kontaktformular/
https://spl10.univie.ac.at/kontaktformular/
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 Modul 6 Seminararbeit 

5.1. / 5.3 plus Zusatzleistung ODER korrektes SE lt. neuem Curr. mit 6 ECTS  

Welche Leistungen fehlen am häufigsten nach der Unterstellung und welche 

Möglichkeiten habe ich um diese nachzubringen? 

 Wenn Sie in 5.2. Ihre Zusatzleistung (3 + 3 ECTS) erbracht haben (und alle anderen SE im 

Modul nur 3 ECTS haben), dann gelten 5.2. plus Zusatzleistung im neuen Curriculum für 

M7 SE Wissenschafts-/Kontrastsprache und im neuen Modul 6 fehlt Ihnen eine 

Seminararbeit. 

 Wenn Sie Ihre Zusatzleistung in 5.1. oder 5.3. erbracht haben (und alle anderen SE im 

Modul 5 nur 3 ECTS haben), fehlt Ihnen im M7 das SE Wissenschafts-/Kontrastsprache. 

 In diesen Fällen können Sie sich an die Lehrenden der entsprechenden SE wenden und 

fragen, ob Sie noch eine Seminararbeit nachbringen können, welche dann im alten Curr. 

als Zusatzleistung eingetragen und per AVO in das neue Curr. anerkannt wird. (auch 

nachdem der Master schon ausgelaufen ist).  

 

Dies ist jedoch reines Entgegenkommen der Lehrenden, sie sind dazu nicht verpflichtet! 

 Wenn kein Lehrender sich bereiterklärt noch eine Seminararbeit anzunehmen, bzw. Sie 

selbst das nicht wünschen, dann müssen Sie wie gewohnt, die fehlende LV nachmachen. 

Kann ich Leistungen auch anders kombinieren, als in der 
Anerkennungsverordnung Nr. 161 angegeben? 

 Nein, die Eintragung der Leistungen ist durch die Anerkennungsverordnung Nr. 161 

reguliert und kann nicht individuell angepasst werden. 

Ich habe den Prüfungspass im alten Curriculum abgegeben, bin aber nicht fertig 
geworden – was muss ich tun? 

 Sie müssen genauso die Eintragung der Leistungen in das neue Studium bentragen und 
nach Eintragung derer durch die SSSt den aktuellen Prüfungspass abgeben, sobald dieser 

vollständig ist. 

 Auch das Thema der Masterarbeit müssen Sie erneut beim SSC Phil. Kult. Beantragen. 

 

 

 


